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Arbeitnehmerdatenschutz: Konkrete Maßnahmen/Regelungen zur Umsetzung der Vorgaben von Art. 88 DSGVO


Die nachstehende Checkliste zählt typische Regelungspunkte auf, die Betriebsparteien im Rahmen von Betriebsvereinbarungen zur Umsetzung der Vorgaben der DSGVO in Erwägung ziehen könnten:

	
	O.k.

	Inbezugnahme und Erläuterung der Datenschutzgrundsätze nach Art. 5 DSGVO
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|

	Klarstellung, ob die Betriebsvereinbarung als datenschutzrechtliche Erlaubnisregelung wirken soll
	|_|

	Ausdrücklicher Vorbehalt des Rückgriffs auf gesetzliche Erlaubnistatbestände zur Datenverarbeitung
	|_|

	Festlegung maßgeblicher Verarbeitungszwecke im Rahmen der Betriebsvereinbarung
	|_|

	Allgemeine Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten
	|_|

	Allgemeine Regelungen zu und Vorgaben für Leistungs-und Verhaltenskontrollen
	|_|

	Konkrete Regelungen zu einzelnen Leistungs- und Verhaltenskontrollen
	|_|

	Aufzählung bzw. Beschreibung von Schutzmechanismen bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten von Arbeitnehmern
	|_|

	Vorgaben und Regelungen zur Datenverarbeitung durch den Betriebsrat
	|_|

	Konkret festgelegte Kontrollrechte und -befugnisse des Betriebsrats in Bezug auf die Einhaltung der Vorgaben der DSGVO im Beschäftigungskontext durch den Arbeitgeber
	|_|

	Kontrollrechte und -befugnisse des Datenschutzbeauftragten in Bezug auf die Umsetzung von Betriebsvereinbarungen
	|_|

	Regelungen zu möglichen gemeinsamen Datenverarbeitungen im Konzern, vgl. Art. 26 DSGVO
	|_|

	Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte, insbesondere in Konzernstrukturen; bei der Datenweitergabe im Konzern Festlegung der konkreten Zwecke und Rechtsgrundlagen
	|_|

	Regelung flankierender Schutzmechanismen, wie etwa von Zugriffberechtigungskonzepten
	|_|

	Regelungen zum Einsatz von Auftragnehmern i.S.v. Art. 28 DSGVO bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten
	|_|

	Zwecke und Rechtfertigung möglicher grenzüberschreitender Datenübermittlungen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten
	|_|

	· Gegebenenfalls detaillierte Regelungen zu einzelnen Vorgaben nach der DSGVO, z.B.: Information betroffener Arbeitnehmer von der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 13, 14 DSGVO; Erfüllung von Auskunftsansprüchen nach Art. 15 DSGVO, ggf. Vereinbarung entsprechender Mustervorlagen und Festlegung eines Prozesses zur Auskunftserteilung; Festlegung von Löschfristen, unterteilt nach Zwecken, Datenkategorien und einzelnen Verarbeitungen; Regelungen zu Datenverarbeitungen im Beschäftigtenkontext, die grundsätzlich einer vorherigen Datenschutzfolgenabschätzung unterliegen sollen
	|_|

	Regelungen zu den Voraussetzungen für zulässige Zweckänderungen
	|_|

	Vorgaben zu technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der nach Art. 32 DSGVO vorgeschriebenen Datensicherheit in Bezug auf Beschäftigtendaten
	|_|

	Allgemeine Vorgaben für die Datenverarbeitung durch Mitarbeiter
	|_|

	Reaktionen auf unzulässige Datenverarbeitung durch Mitarbeiter
	|_|

	Klarstellung, dass unzulässige Datenverarbeitung neben einem Gesetzesverstoß auch einen Verstoß gegen arbeitsrechtliche Pflichten darstellt
	|_|

	Einzelheiten zu DSGVO-Schulungen von Mitarbeitern und Führungskräften
	|_|

	Regelungen zu Geheimhaltungspflichten der Mitarbeiter und des Betriebsrats; beispielhafte Benennung besonders geheimhaltungsbedürftiger Datenarten oder Datenverarbeitungen
	|_|

	Sofern der Arbeitgeber auf der Grundlage von Betriebsvereinbarungen auch personenbezogene Daten über Straftaten von Beschäftigten verarbeitet (etwa im Rahmen sogenannter „Background-Checks“), ist sicherzustellen, dass die Betriebsvereinbarung auch die Anforderungen von Art. 10 DSGVO beachtet und umsetzt
	|_|

	Konfliktlösungsmechanismen bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat und mögliche Einrichtung einer ständigen Einigungsstelle; Festlegung von Einigungsstellenvorsitzenden
	|_|

	Nachverhandlungsanspruch im Falle von gesetzlichen Änderungen am bestehenden Datenschutzrecht, insbesondere im Hinblick auf mögliche weitere Änderungen des BDSG n.F. sowie in Bezug auf mögliche künftige datenschutzrechtliche Spezialnormen, etwa zum Sozialdatenschutz
	|_|

	Gegebenenfalls Verpflichtung dazu, umgehend eine umfangreichere Rahmenbetriebsvereinbarung und/oder Betriebsvereinbarungen zu Einzelfragen (z.B. einzelne technische Einrichtungen) zu verhandeln
	|_|

	Vereinbarung einer umfassenden Nachwirkung der gesamten Betriebsvereinbarung
	|_|
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